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Auf Grund des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und

die Eheschließung vom 6. Februar 1875 8. 83 (Reichs-Gesetzbl. S. 39) hat

der Bundesrath die nachstehende Ausführungs-Verordnung erlassen:

8. 1.

Die Standesbeamten haben die drei im 8. 12 des Gesetzes vom 6. Februar

1875 vorgeschriebenen Standesregister nach den Formularen A. B. C.,
und zwar:

1) das Geburtsregister nach dem Formular A.,

2) das Heirathsregister nach dem Formular B.,

3) das Sterberegister nach dem Formular C.

zu führen.

Die Formulare sind für Format und Gestalt der Standesregister maß-
gebend. Von jedem Blatte ist die Vor= und Rückseite zu bedrucken.

§. 2.

Die Formulare zu den Nebenregistern (§. 14 des Gesetzes) sind im Vor-

druck am Schlusse mit folgendem Beglaubigungsvermerk zu versehen:

Die Uebereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt

Der Standesbeamte

§. 3.

Muß das für einen größeren Standesamtsbezirk angelegte Register in
mehrere Theile zerlegt werden, so ist bei dem Abschlusse eines Theils aus-

drücklich auf den folgenden hinzuweisen.



390

8. 4.

Für Format und Gestalt der Registerauszüge (§§. 8, 15 Abs. 2. des
Gesetzes) sind die Formulare A. a., B. b., C. c. maßgebend.

8. 5.

Ueber die erfolgte Eheschließung ist die in 8. 54 Abs. 2 des Gesetzes

vorgeschriebene Bescheinigung nach Formular D. auszustellen.

Das Aufgebot, welches nach §. 44 des Gesetzes der Eheschließung vorher-

gehen soll, ist nach Formular E. anzuordnen.

Die Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten zur Eheschließung vor

dem Standesbeamten eines anderen Orts (§. 43 des Gesetzes) nebst der in

diesem Fall auszustellenden Bescheinigung (§. 49 des Gesetzes) ist nach For-
mular F. zu ertheilen.

§. 6.

Die Formulare D. E. F. sind unter den nach §. 8 des Gesetzes den

Gemeinden kostenfrei zu liefernden Formularen nicht begriffen.

8. 7.

Um eine nähere Anweisung für die richtige Benutzung der Vordrucke
in den Formularen A. bis F. den Standesbeamten an die Hand zu geben,

sind denselben, sowie ihren Stellvertretern, je zwei der Muster folgender Akte
mitzutheilen:

A. der Eintragung in das Geburtsregister (A.) auf Grund

der Anzeige des ehelichen Vaters, A. 1,

der Anzeige der bei der Niederkunft zugegen gewesenen Hebamme, A.2,

der Anzeige einer anderen bei der Niederkunft zugegen gewesenen

Person, A. 3.
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A. 1. enthält zugleich ein Beispiel für die Eintragung der

nachträglichen Anzeige der Vornamen des Kindes (§. 22 Abs. 3

des Gesetzes) und giebt mit dem Vermerk: „In Vertretung N. N.“

die Anleitung, in welcher Weise in Fällen der Verhinderung

des Standesbeamten dessen Stellvertreter seine Eintragung zu

unterzeichnen hat;

A. 3. giebt ein Beispiel für die Eintragung eines Geburts-

falles auf Grund der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§. 27

des Gesetzes), sowie für die gleichzeitig vor dem Standesbeamten

erklärte Anerkennung eines unehelichen Kindes (§. 25 des Gesetzes);

A. 4. bietet ein Beispiel für einen auf Grund des §. 26

des Gesetzes einzutragenden Randvermerk;

B. der Eintragung in das Heirathsregister (B.), B. 1.,

B. 1 gewährt zugleich ein Beispiel für die Eintragung eines Rand-

vermerks nach Maßgabe des §. 55 des Gesetzes;

C. der Eintragung in das Sterberegister (C.) auf Grund

der Anzeige der Ehefrau des Verstorbenen, C. 1.,

der Anzeige des Vaters des Verstorbenen, C. 2.,

der Anzeige einer Person, in deren Behausung sich der Sterbe-

fall ereignet hat, C. 3.

C. 3. enthält zugleich die Eintragung der Berichtigung einer

Eintragung in das Standesregister (§. 65 des Gesetzes);

in den Fällen des §. 23 des Gesetzes ist der nicht passende

Theil des Vordrucks zu durchstreichen, und die Eintragung, wie

C. 4 ergiebt, am Rande zu bewirken;

D. der Bescheinigung über die erfolgte Eheschließung (D.), D. 1.;

E. der Bescheinigung des Aufgebots (E.), E. 1.;
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F. der standesamtlichen Ermächtigung und Bescheinigung des Aufgebots
(F.), F. 1.

§. 8.

In den Fällen, in welchen die Eintragung eines Geburts= oder Sterbe-

falles auf Grund einer schriftlichen Anzeige oder Mittheilung einer Behörde
erfolgt (§§. 20, 24, 58, 62 des Gesetzes) ist der Vordruck ganz zu durch-

streichen, und die Eintragung am Rande unter ausdrücklicher Bezugnahme auf

die erfolgte Anzeige oder Mittheilung vorzunehmen. In diesen Fällen, sowie
im Falle des §. 23 des Gesetzes dürfen bei Ertheilung von Registerauszügen

die für die letzteren bestimmten Formulare nicht benutzt werden.

§. 9.

Die Standesbeamten sind verpflichtet, als Beilage zu den Registern Sam-

melakten, nach Jahrgängen geordnet, und zwar für jedes Register besonders,
anzulegen, und in dieselben alle ihnen zugestellten schriftlichen Anträge, An-

zeigen, Urkunden, Mittheilungen, Verfügungen, insbesondere die der Aufsichts-
behörde und der Gerichte (8§. 20, 24—28, 33, 35, 38, 43, 45, 48—50,
55, 58, 60, 62—65 des Gesetzes), desgleichen die von ihnen in Gemäßheit

der §§. 21, 25, 45—47, 58, 68 aufgenommenen Verhandlungen und getrof-

fenen Anordnungen aufzunehmen.

8. 10.

Außerdem haben die Standesbeamten:

1) zu jedem der drei Register ein alphabetisches, das Auffinden der ein-

zelnen Eintragung ermöglichendes Namensverzeichniß,

2 4 eine Kontrole über die nachträglich zu machenden Anzeigen der Vor-

namen des Kindes (§. 22 Abs. 3 des Gesetzes),

3– ein Verzeichniß der von ihnen angeordneten oder auf Ersuchen eines

andern Standesbeamten verkündeten Aufgebote,
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4) ein Verzeichniß über die zu erhebenden und erhobenen Gebühren (8. 16

des Gesetzes)

zu führen.

8. 11.

Geistlichen und andern Religionsdienern ist die Einsicht der Register

kostenfrei zu gestatten.

8. 12.

Die Standesregister sind in deutscher Sprache zu führen.

Die Bestimmungen des für Elsaß-Lothringen erlassenen Gesetzes vom

31. März 1872, betreffend die amtliche Geschäftssprache daselbst (Gesetzbl. für
Elsaß-Lothringen S. 159) werden hierdurch nicht berührt.

8. 13.

Auf Verlangen der Verlobten ist denselben von dem Standesbeamten eine

Bescheinigung über das angeordnete Aufgebot kosteufrei zu ertheilen.

§. 14.

Ist eine Ehe getrennt, für ungültig oder nichtig erklärt, so hat die Staats-
anwaltschaft, und insoweit dieselbe in Ehesachen nicht mitzuwirken hat, das
Ehegericht eine mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung
des Urtheils dem Standesbeamten, vor welchem die Ehe geschlossen ist, zu

übersenden.

In denjenigen Rechtsgebieten, in welchen es zur Trennung einer Ehe
einer besonderen Erklärung und Beurkundung vor dem Standesbeamten bedarf

(6. 55 Absatz 2 des Gesetzes), hat derjenige Standesbeamte, welcher die Tren-

nung ausgesprochen hat, eine beglaubigte Abschrift der von ihm dieserhalb auf-
genommenen Verhandlung dem Standesbeamten, vor welchem die Ehe geschlossen

ist, zuzustellen.
1875. 62
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§. 15.

Dem Ersuchen eines Standesbeamten sind andere Standesbeamte, sowie

Gemeinde= und Ortspolizeibehörden Folge zu leisten verpflichtet.

Berlin, den 22. Juni 1875.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Delbrütcck.
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